
Verbraucherinformation zur Krankenversicherung und/ oder
privaten Pflegepflichtversicherung

Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung
(VVG-InfoV)

1 Identität des Versicherers
SIGNAL Krankenversicherung a. G., 44121 Dortmund
Hausanschrift:
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund,

Internet: www.signal-iduna.de, E-Mail: info@signal-iduna.de

Handelsregister B 2405, AG Dortmund

2 Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern
Entfällt.

3 Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und vertretungsberech-
tigte Personen
SIGNAL Krankenversicherung a. G.
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund

Vertreten durch die Vorstände Reinhold Schulte (Vorsitzender),
Dr. Karl-Josef Bierth, Michael Johnigk, Ulrich Leitermann, Michael
Petmecky, Dr. Klaus Sticker

4 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss
und in der Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

5 Garantiefonds
Zur Absicherung der Ansprüche aus der Krankenversicherung
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes), der bei der Medicator AG, Bayenthalgürtel
26, 50968 Köln errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbe-
hörde die Verträge auf den Sicherungsfonds übertragen. Geschützt
von dem Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der
versicherten Personen und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag
begünstigter Personen. Ihr Versicherer, die SIGNAL Krankenversi-
cherung a. G., gehört dem Sicherungsfonds für die private Kranken-
versicherung an.

6 Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale
der Versicherungsleistung
Für Ihren Krankenversicherungsvertrag gelten die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen der SIGNAL Krankenversicherung a. G.:

- Teil I sind immer die Musterbedingungen der Privaten Krankenver-
sicherung
- Teil II beinhalten die den Teil I ergänzenden allgemein gültigen
spezifischen Tarifbedingungen der SIGNAL Krankenversicherung
a. G.
- Teil III enthält die jeweiligen zu den Teilen I und II gehörenden
SIGNAL Tarife.

Für eine Anwartschaftsversicherung gelten zusätzlich die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Anwartschaftsversicherung.

Für die private Pflegepflichtversicherung gelten die

- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die private Pflege-
pflichtversicherung (Teil I und II)
- bei Vereinbarung eines Tarifes mit der Ergänzung -Z die Zusatz-
vereinbarungen gemäß § 110 Abs. 2 und § 26 a Abs. 1 des Sozial-
gesetzbuches XI
- ggf. die Zusatzvereinbarungen für Studenten, Fach- und Berufs-
fachschüler sowie Praktikanten
- ggf. die Besonderen Bedingungen für die Anwartschaftsversiche-
rung in der privaten Pflegepflichtversicherung

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

Der Umfang Ihres Kranken- und/ oder Pflegeversicherungsschutzes
richtet sich nach dem individuell vorgeschlagenen Tarif(en). Dort ist
auch beschrieben, wann der Versicherungsfall eintritt und welche
Versicherungsleistung Sie erhalten. Nähere Einzelheiten sind im Teil
III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen beschrieben.

7 Gesamtpreis der Versicherung
Den Beitrag entnehmen Sie bitte der Beitragsangabe im Versiche-
rungsschein. Sofern dieser noch nicht vorliegt, dem Antrag, der
Angebotsanfrage bzw. ggf. dem Vorschlag.

8 Zusätzliche Kosten
Zusätzliche Kosten fallen für Sie nicht an.

9 Zahlung und Erfüllung des Beitrages
Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbar-
ten, im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung.

Der Beitrag gilt als gezahlt, sobald die Zahlung beim Versicherer
eingeht.

Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer
sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum Zeit-
punkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist.

Folgende Zahlungsweisen sind möglich

- monatlich
- vierteljährlich
- halbjährlich (2 % Nachlass)
- jährlich (4 % Nachlass)

10 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen
Die übergebenen Informationen haben zu dem von Ihnen beantrag-
ten/ gewünschten Versicherungsbeginn Gültigkeit.

11 Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken
Die Berechnung des zur Deckung der Versicherungsleistungen
jeweils notwendigen Beitrages beinhaltet auch die Berücksichtigung
des Kapitalanlageergebnisses. Dessen Höhe ist abhängig von der
Entwicklung auf den Kapitalmärkten.

Auf Grund von Schwankungen an den Kapitalmärkten können auch
bei einer risikobewussten ausgewogenen Anlagepolitik in der Ver-
gangenheit erzielte Ergebnisse nicht für die Zukunft garantiert wer-
den.

12 Zustandekommen des Vertrages

- Bei Stellung eines Antrages:
Auf Ihren Antrag hin erhalten Sie durch den Versicherer einen Ver-
sicherungsschein, der die Annahme des Antrages und den Versi-
cherungsschutz dokumentiert.
- Bei Stellung einer Angebotsanfrage:
Auf Ihre Angebotsanfrage hin erhalten Sie durch den Versicherer
ein entsprechendes Versicherungsangebot. Nur wenn dieses Ange-
bot von Ihnen fristgerecht und unabgeändert angenommen wird,
kommt der Vertrag mit Zugang Ihrer Annahmeerklärung beim Ver-
sicherer zustande. Der Zugang Ihrer Annahmeerklärung wird
Ihnen durch die Übersendung eines Versicherungsscheins bestä-
tigt.

13 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung bzw. Ihren Vertrag bis zum
Ablauf von 2 Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins, der
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie der weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1
und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ohne Angaben von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt frühestens nach Zugang des Versicherungsscheins und der
vorgenannten gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen und nach
Zugang dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu rich-
ten an:

- SIGNAL Krankenversicherung a. G., 44121 Dortmund
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Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten Sie nur den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der bereits
gezahlten Beiträge zurück, sofern der Versicherungsschutz mit Ihrer
Zustimmung bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen hat;
anderenfalls erhalten Sie die gesamten bereits bezahlten Beiträge
zurück.

14 Laufzeit des Vertrages
Grundsätzlich wird ein Krankenversicherungsvertrag für die Dauer
von zwei Jahren geschlossen. Bei Abschluss des Vertrages mit
einem Minderjährigen wird der Vertrag nur für ein Jahr geschlos-
sen. Bei Abschluss der Tarife EKTG und EPT wird der Vertrag
bezüglich dieser Tarife ebenfalls nur für ein Jahr geschlossen. Er
verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht
bedingungsgemäß gekündigt wird.

Der Vertrag in der privaten Pflegepflichtversicherung wird für die
Dauer der Versicherungspflicht geschlossen.

15 Kündigung/ Beendigung des Vertrages
Der Vertrag kann von Ihnen nach Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer jeweils zum Ende des Versicherungsjahres gekündigt werden.
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Zusätzlich zum o.g. ordent-
lichen Kündungsrecht haben Sie in bestimmten Fällen auch vorzeitig
die Möglichkeit den Versicherungsvertrag zu kündigen.

Die private Pflegepflichtversicherung kann erst mit Beendigung der
Versicherungspflicht in der privaten Pflegepflichtversicherung
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate seit
Beendigung der Versicherungspflicht rückwirkend zum Ende der
Versicherungspflicht.

Genaue Informationen zu der Beendigung Ihres Vertrages, den Kün-
digungsmöglichkeiten durch den Versicherer sowie den sonstigen
Beendigungsgründen erhalten Sie in den §§ 13 bis 15 der jeweiligen
Musterbedingungen und den §§ 205 bis 207 des VVG.

Sämtliche Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen.

16 Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Bezie-
hungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zugrunde gelegt wird
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.

17 Anwendbares Recht/ zuständiges Gericht
Das auf Ihren Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundes-
republik Deutschland.

Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in des-
sen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat (§ 215
VVG).

18 Sprachen der Vertragsbedingungen und der Vertragsinformatio-
nen/ Sprache der Kommunikation von Versicherer und Versiche-
rungsnehmer während der Vertragslaufzeit
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Infor-
mationen erhalten Sie in deutscher Sprache. Wir verpflichten uns,
die Kommunikation während der Laufzeit Ihres Vertrages in deut-
scher Sprache zu führen.

19 Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtli-
chen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine
Schlichtungsstelle nach § 214 VVG eingeschaltet werden.

Der Schlichtungssuchende kann sich wenden an den
Verein "PKV-Ombudsmann e.V."
Kronenstraße 13
10117 Berlin

Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu
beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

20 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Beschwerde kann auch direkt gerichtet werden an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
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